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Umſchau
Planwirtſchaft Iin der Wohlfahrtspflege?

Auf der Tagung der großen interkonfeſſionellen Wohlfahrtsverbände Deutſch
an im September 1920 Jena wurde bei der Beſprechung der Möglichkeiten
für die innere und äußere Erſtarkung der eten Wohlfahrtspflege“ auch der
aut mehr „Planwirtſchaft“ in die eutſche Wohlfahrtsarbeit bringen
Hinblick auf mancherlei Zerfahrenheit auf dieſem Gebiete auf die Ußerſt
geringen ittel die eUte zu Gebote ſtehen, wie auch die verhältnismäßig kleine
Zahl williger und brauchbarer Wohlfahrtsarbeiter einerſeits die der Not
nfolge der ehen des Krieges anderſeits kann an der Forderung eine ge⸗
wi

ſſe Bere  gung nicht abſprechen Aber iſt auch hier notwendig, das Geſunde
vom Krankhaften cheiden.

dare insbeſondere, enn teſe Planwirtſchaft von oben oder
Wirnoch eſſer geſagt bon außen an die freie Tätigkeit herankommen o

aben m dieſen ern chon wiederholt darauf hingewieſen, wie unerträg⸗
lich derartiges für die reie Tätigkeit iſt Aber gerade die — man agen

mit der die Regierungsvertreter bei der genannten AusſpracheAhnungsloſigkeit
ena über die fr  eren einmütigen Wünſche und Er  rungen faſt der geſamten

eu  en Wohlfahrtspflege hinweggingen, zeig daß trotz aller theoretiſchen Be⸗
kenntniſſe zur freien Wohlfahrtspflege ra für manche Regierungsſtellen doch
der Standpunkt der alte geblieben iſt Allzu weitgehenden Plänen dieſer Art legt
eute lediglich die Finanznot eine an Selbſt hierbei iſt wie die
Beratungen über das Reichsjugendwohlfahrtsgeſetz zeigen, teilweiſe noch bon er⸗

ſtaunlicher Sorgloſigkeit beſeelt Der enſa Jena aufgeſtellte Satz des
Stettiner Bürgermeiſters Pick 7 dürfen nicht mehr Geſetze erlaſſen werden,
die die Übernahme Fürſorgezweige anordnen, ohne daß vorher die Deckungs⸗
rage gelöſt iſt“, ſcheint manchen Vertretern der Wohlfahrtspflege noch nicht ge⸗
läufig ſein Gerade bei den durch das Jugendwohlfahrtsgeſetz geplanten
Jugendämtern ird e8 eine Hauptaufgabe der freien Tätigkeit ſein, durch Nt⸗
ſprechende Mitarbeit und Beeinfluſſung der eitung der Jugendämter ſich ede
Planwirtſchaft im Sinne Reglementierung fernzuhalten.

erfe iſt ferner ein Streben nach Planwirtſchaft durch Gründung mögli
zahlreicher „3 entral en  7 in Ort und re und Land In den allermeiſten Allen
genügt ſtatt deſſen v  10 die neuerdings mehr geübte Form der oſen Arbeits⸗
ein Unter den betreffenden Verbänden oder ereinen Alles andere
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nUur zu zu neuen Vereinen und ami zur Vereinfachung zur
Zerſplitterung. Es iſt eshalb im allgemeinen jeder dahingehende Plan abzu⸗
weiſen, ſo eltſam auch iſt, daß lche ane eute mehr als umherſchwirren
C iſt darauf beſonders a  en, daß ſich nicht Anſchluß Sammlungen
wie die nunmehr eingeleitete Kinder oder des oten euzes bei der
Auslandshilfe derartige Neugebilde feſtſetzen Aus demſelben run wird man

auch wünſchen, daß ſoweit nur irgend möglich die kommenden Jugendämter die
raktiſche Arbeit den chon bisher arbettenden Vereinen und Stellen übertragen

Ein eif afür, wie rechtverſtandene Planwirtſchaft aufgebaut
werden kann, bietet die auf der Paderborner Generalverſammlung im November
1920 vbom eu  en Caritasverband vollzogene Eingliederung der einzelnen Fach⸗
verbände m den gemeinſamen Caritasbau Die kat Fa  erbände waren
zwar chon bisher dem Caritasverban angeſchloſſen, ohne daß jedo eine be⸗
ſtimmte Art der Gemeinſchaftsarbeit feſtgelegt worden äre Nunmehr ſind die
auf den einzelnen Hauptgebieten, wie Kinder  ege, ürſorge, Seelſorgshilfe,
Familienpflege, Landpflege uſw., arbettenden carita  en Fa  erbände eſondern
Ausſchüſſen uſammengeſchloſſen, deren jeweiliger Schriftführer zugleich der ent⸗
ſprechende wiſſenſchaftliche eferen der entrale des eu  en Caritasverbande
iſt Auf teſe eiſe ein ſowohl die Zuſammenarbeit auf dem Einzelgebiet
wie der Zuſammenhan mit dem Ganzen aufs ewahrt. Freibewegliche
Glieder, ein jede nach ſeiner eigenen Art, und doch eile eines lebensvollen
Organismus So bietet eſe Neuordnung ein ſchönes te der Planwirtſchaft

Unten erauf, aus den ſchaffenden Kräften el heraus
Conſtantin Noppel

Zum Antrag jetreſſend Aufhebung der 218— 220 des RStGB.
Die „Sozialiſtiſchen Monatshefte“ Nr. 15/16) be  igen mit

dem Antrag der Unabhängigen Sozialiſtiſchen Partei betreffend die Aufhebung
der 88 218—-220 des Strafgeſetzbuches (Verbrechen wider das keimende Leben)
Wenn ſie ſich auch nicht mit dem Radikalismus der „Bruderpartei“ befreunden
können, ſo ſolle doch aus moraliſchen, ſozialen und frauenrechtlichen Gründen der
Frau in den erſten en die Ent  eidung zugeſtanden werden, ob ſie Ulter
werden olle oder nicht. Zur Begründung wird auch des öfteren auf die Stellung
des kanoniſchen Iim Mittelalter hingewieſen, die geradezu als empfehlens⸗
werte für den obigen or  a I  ein nde gibt dieſer Hinweis
großen Mißverſtändniſſen nla und bedarf der Richtigſtellung.

Tatſache iſt, daß das kanoniſche Recht Miittelalter gewiſſe kir Strafen
nur eintreten ließ, wenn der verbrecheriſche Eingriff rſt nach einem beſtimmten
Zeitpunkt erfolgte, entſprechen der Ariſtoteliſchen ehre vbon der eren Beſeelung.
Daraus darf jedoch nicht gefolgert werden, daß ein Eingriff m einer früheren
Periode als mora rlaubt angeſehen wurde Das kir  e Recht konnte ſo
enig wie das aatliche ede ſittliche Verfehlung unter beſondere Strafe ellen
Über die moraliſche Verwerflichkeit des fraglichen Verfahrens err niemals ein


